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Synopse Baumschutzsatzung Sangerhausen 

Präambel 

Auf Grund der §§ 8 und 45 des 

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 

(Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA) Vom 17. Juni 

2014 und 

 den §§ 15 und 34 Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-

Anhalt (NatSchG LSA) * Vom 10. Dezember 2010, in der 

jeweils gültigen Fassung, wird folgende Satzung 

beschlossen: 

 

Präambel 

Auf Grund der §§ 8 und 45 des 

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 

(Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA) Vom 17. Juni 

2014, zuletzt geändert am 05. April 2019 (GVBl. LSA S. 

66) und 

 den §§ 15 und 34 Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-

Anhalt (NatSchG LSA) * Vom 10. Dezember 2010, in der 

jeweils gültigen Fassung,  

und unter Beachtung des Artenschutzes vgl. §§ 39 und 44 

des Bundesnaturschutzgesetztes (BnatschG), in der jeweils 

gültigen Fassung, 

wird folgende Satzung beschlossen: 

 

Das Amt für Kommunalaufsicht des Landkreises Mansfeld-

Südharz bittet darum das Kommunalverfassungsgesetzt um 

die gegenwärtig gültige Fassung, in der Präambel, zu 

ergänzen.  

Um nicht bei jeder Gesetztesänderung die 

Baumschutzsatzung korrigieren zu müssen, steht zu jedem 

genannten Gesetz „in der jeweils gültigen Fassung“. 

 

 

Dem Amt für Kommunalaufsicht des Landkreises 

Mansfeld-Südharz fehlt der Bezug zum Artenschutz und 

man bittet darum das Bundesnaturschutzgesetzt in die 

Präambel aufzunehmen. 

Auf Beachtung des BnatschG wird seit Jahren in jedem 

Genehmigungsschreiben eines Antrages auf Baumfällung 

hingewiesen. 

 

§ 1 

§2 (1) und (2) 

 

bleiben unberührt  

§ 2 

Geltungsbereich 

 

(3) Diese Satzung findet keine Anwendung, wenn 

innerhalb des Geltungsbereiches durch 

ordnungsbehördliche Verordnung Naturschutzgebiete, 

Naturschutzdenkmale und geschützte 

Landschaftsbestandteile ausgewiesen werden. Die Pflege 

von Naturdenkmalen obliegt dem Landkreis. 

 

 

§ 2 

Geltungsbereich 

 

(3) Diese Satzung findet keine Anwendung, wenn 

innerhalb des Geltungsbereiches durch 

ordnungsbehördliche Verordnung Naturschutzgebiete, 

Naturschutzdenkmale und geschützte 

Landschaftsbestandteile ausgewiesen werden. Die Pflege 

von Naturdenkmalen obliegt dem Landkreis. 

 

Dem Amt für Kommunalaufsicht des Landkreises 

Mansfeld-Südharz ist der Ansicht der Satz steht im 

Widerspruch zu ihrer Verordnung über 

Baumnaturdenkmale.  

Nach §6 (2) dieser Verordnung sehen wir keinen 

Widerspruch. 

(4) Die Vorschriften dieser Satzung gelten nicht für Wald 

im Sinne des Gesetzes zur Erhaltung des Waldes 

(Landeswaldgesetz) vom 13.04.1994, GVBl. LSA, S.520, 

Zuletzt geändert durch §1 des Gesetzes vom 8.Dezember 

2005 (GVBl. LSA S. 730) in der jeweils gültigen Fassung. 

 

(4) Die Vorschriften dieser Satzung gelten nicht für Wald 

im Sinne des Gesetzes zur Erhaltung des Waldes 

(Landeswaldgesetz) vom 13.04.1994, GVBl. LSA, S.520, 

Zuletzt geändert durch §1 des Gesetzes vom 25. Februar 

2016 (GVBl. LSA S. 946) in der jeweils gültigen Fassung. 

 

Das Amt für Kommunalaufsicht des Landkreises Mansfeld-

Südharz bittet darum das Landeswaldgesetz um die 

gegenwärtig gültige Fassung, zu ergänzen.  

Um nicht bei jeder Gesetztesänderung die 

Baumschutzsatzung korrigieren zu müssen, steht zu dem 

genannten Gesetz „in der jeweils gültigen Fassung“. 

§§ 3 bis 15 bleiben unberührt  

 


